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Keine Steuermillionen für Gurlitt-Sammlung 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt sicherzustellen,  
1. dass keine kantonalen Mittel in Form von 
 a. Steuerfranken 
 b. Lotteriegeldern 
 c. Personalressourcen 
 d. weiteren Leistungen 

direkt oder indirekt dem Kunstmuseum Bern oder einer anderen Institution zur 
 e. Aufarbeitung 
 f. Dokumentierung  
 g. Katalogisierung  
 h. Ausstellung/Präsentation der Gurlitt-Sammlung sowie  
 i. zur Abklärung der rechtmässigen Eigentümer und der Raubkunsteigenschaft der Werke zu-

fliessen;  
2. dass keine kantonalen Mittel (Steuerfranken, Lotteriegelder, Personalressourcen usw.) direkt 

oder indirekt dem Kunstmuseum Bern oder einer anderen Institution (bzw. deren Rechtsver-
tretern) zur  

 a. Finanzierung von Prozessen und  
 b. Gutachten zur Erlangung des Besitzes oder des Eigentums an der Gurlitt-Sammlung durch 

das Kunstmuseum Bern 
 zufliessen. 
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Begründung: 
Dem Vernehmen nach, soll der verstorbene Cornelius Gurlitt seine Sammlung von unschätzba-
rem Wert dem Kunstmuseum Bern vermacht haben. Auch wenn die Annahme des Legats oder 
allfällige Prozesse noch offen sind, muss sich die kantonale Politik zu den finanziellen Folgen bei 
einer Annahme des Legates frühzeitig äussern.  
Zweifellos handelt es sich bei der Sammlung des Cornelius Gurlitt um einen Kunstschatz von 
unvergleichbarem Wert und Ausstrahlung. Und es gilt gemeinhin, «einem geschenkten Gaul 
schaut man nicht ins Maul». Jedoch ist die Übernahme der ganzen Sammlung mit erheblichen 
finanziellen Aufwendungen verbunden. Dies nämlich, wenn die Sammlung katalogisiert und auf-
bewahrt werden muss, wenn die Ausstellungsräume ausgebaut werden müssen und wenn die 
Herkunft der Objekte lückenlos aufgeklärt werden muss. All diese Aufwendungen in unbekannter 
Höhe würden mit der Übernahme der Sammlung aktuell.  
Das Kunstmuseum ist frei zu entscheiden, wie es mit einer testamentarischen Willensäusserung 
des Erblassers umgehen möchte. Jedoch ist der Kanton Bern zurzeit finanziell nicht in der Lage, 
einen Beitrag an die Übernahme und die Aufarbeitung der Sammlung zu leisten. Dies muss das 
Parlament unmissverständlich kundtun. 
Es wird Dringlichkeit verlangt. 
Begründung: Da das Kunstmuseum und die beteiligten Personen rasch über eine Kostenbeteili-
gung des Kantons Gewissheit haben müssen, wird Dringlichkeit beantragt. 
 
Antwort des Regierungsrats 
 
Der Motionär verlangt, dass der Regierungsrat sicherstellt, dass keine finanziellen oder personel-
len Ressourcen des Kantons dem Kunstmuseum Bern KMB oder einer anderen Institution zur 
Verfügung gestellt werden, um in den Besitz der Hinterlassenschaft des deutschen Kunstsamm-
lers Cornelius Gurlitt zu gelangen bzw. die Kunstsammlung Gurlitt aufzuarbeiten, zu dokumentie-
ren oder auszustellen. Es sollen auch keine kantonalen Mittel in die Provenienzforschung flies-
sen. 
Das KMB ist testamentarisch als Alleinerbin der Hinterlassenschaft des am 6. Mai 2014 verstor-
benen Kunstsammlers Cornelius Gurlitt eingesetzt. Der Umfang des Erbes ist unklar und Ge-
genstand von Abklärungen. Die Kunstsammlung soll zwischen 1300 und 1600 Kunstwerke um-
fassen: Gemälde, Gouachen, Zeichnungen und Druckgrafiken der Klassischen Moderne und des 
20. Jahrhunderts, u. a. von Max Beckmann, Marc Chagall, Otto Dix, Ernst Ludwig Kirchner, Au-
gust Macke, Franz Marc, Henri Matisse, Claude Monet, Emil Nolde und Pablo Picasso. Doch 
auch Werke aus dem 19. Jahrhundert bis hin zu Arbeiten aus dem 16. Jahrhundert sollen darun-
ter sein, so zum Beispiel von Canaletto, Gustave Courbet, Pierre-Auguste Renoir, Carl Spitzweg 
und Henri de Toulouse-Lautrec. 
Ein Teil der Werke galt seit 1945 als verschollen; andere waren in der kunstgeschichtlichen For-
schung unbekannt. Bei bis zu 600 Werken wird vermutet, dass es sich um Raubkunst aus der 
Zeit des Nationalsozialismus handeln könnte. Laut Medienberichten besteht eine Vereinbarung 
zwischen Gurlitt, dem bayrischen Justizministerium und der deutschen Bundesregierung. Da-
nach stelle Gurlitt alle als belastend geltenden Werke für ein Jahr der Provenienzforschung zur 
Verfügung. Die Kosten dieser Recherchen sollen der Bund und das Land Bayern tragen. Bei 
Raubkunst wird eine faire und gerechte Lösung mit den Anspruchstellern angestrebt. Diese Ver-
einbarung bleibt auch nach dem Tod Cornelius Gurlitt gültig und geht auf seine Erben über. 
Das KMB prüft momentan, ob es das Erbe annehmen will oder nicht. Es hat dafür sechs Monate 
Zeit, wobei diese Frist erst ab Testamentseröffnung gilt. Der Entscheid über Annahme oder Ab-
lehnung liegt beim Stiftungsrat. Der Kanton ist als massgeblicher Finanzträger der Institution im 
Stiftungsrat vertreten und in die Entscheidfindung eingebunden. Die finanziellen Aufwendungen 
trägt das KMB, welches als Kulturinstitution von nationaler Bedeutung im Rahmen des gültigen 
Leistungsvertrags vom Kanton Bern für die Jahre 2014 und 2015 mit Betriebsbeiträgen von 
6 180 000 Franken jährlich finanziert wird. Im Rahmen des Leistungsvertrags achtet der Kanton 
die Autonomie und die unternehmerische Freiheit des KMB. 
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Aufgrund der gegenwärtigen Lagebeurteilung hat das KMB aus Sicht des Regierungsrates anzu-
streben, mit den Aktiva aus der Erbschaft die Aufarbeitung der Sammlung finanzieren zu können. 
Diesen Willen hat das KMB selber kommuniziert.  
Den Zeitpunkt für die Fällung eines grundsätzlichen Richtungsentscheids betreffend eines allfäl-
ligen Engagements des Kantons in diesem Geschäft, wie ihn der Motionär fordert, erachtet der 
Regierungsrat als verfrüht, da keine gesicherten Fakten vorliegen. Ein Entscheid dieser Tragwei-
te sollte erst gefällt werden, wenn das KMB den Umfang und den Zustand der Erbschaft seriös 
geprüft hat, die Bedeutung der Sammlung geklärt ist und die Konsequenzen daraus für das KMB 
und den Museumsplatz Bern abgeleitet sind. 
Je nach Ergebnis der Abklärungen sollte aus Sicht des Regierungsrates ein Engagement des 
Kantons unter Anbetracht seiner finanziellen Möglichkeiten zur Erlangung und zur Präsentation 
der Gurlitt-Sammlung im Rahmen der Kulturförderungs- und Lotteriemittelgesetzgebung für den 
Kunstplatz Bern nicht a priori ausgeschlossen werden. Eine ablehnende Haltung des Kantons 
zum jetzigen Zeitpunkt dürfte zudem negative Signalwirkung auf weitere potenzielle Finanzie-
rungsträger, Gönner oder Donatoren haben. 
Aus diesen Gründen beantragt der Regierungsrat, die Motion in Form eines Postulats anzuneh-
men. 
 
Der Regierungsrat beantragt: 
Annahme als Postulat 
 
Präsidentin. Je vous demanderais votre attention. Tout d’abord, pour les francophones, vous avez 
reçu ce matin une nouvelle version, car la version francophone que l’on avait reçue jusqu’à mainte-
nant n’avait pas de points a, b, c, d, etc. Donc, la version que vous avez reçue ce matin fait foi, c’est 
la même, mais avec les lettres. Deuxièmement, M. Leuenberger, vous avez vu que cette motion a 
été acceptée sous forme de postulat par le Conseil-exécutif. M. Leuenberger est donc d’accord de 
transformer les points b, d, e, f, g et h en postulat. Que ce soit clair dès le départ. M. Leuenberger, 
c’est à vous. 
 
Samuel Leuenberger, Trubschachen (BDP). Ich gehöre diesem Parlament schon einige Zeit an 
und habe schon verschiedene Vorstösse eingereicht. Die Reaktionen auf einen Vorstoss von mei-
ner Seite waren noch nie so heftig und kontrovers wie beim vorliegenden. Eben hat mir ein Kollege 
auf der linken Seite erklärt, ich erhalte nächstens den Eiskübel über den Kopf geschüttet. Das zeigt 
doch klar, wie kontrovers die Kulturfinanzierung in der Politik, aber auch in der Bevölkerung heutzu-
tage geführt wird. In einer Zeit, wohlverstanden, knapper Staatsfinanzen. Die Sammlung Gurlitt ist 
zweifellos eine der bedeutendsten Kunstsammlungen, die in den letzten Jahrzehnten an die Öffent-
lichkeit gelangt ist. Ich mache keinen Hehl daraus: Sofern die Sammlung in der Schweiz ausgestellt 
wird, werde ich diese auch besuchen.  
Trotzdem werfen einige Positionen dieser Sammlung bereits jetzt Fragen über ihre Herkunft oder 
die Rechtsmässigkeit von Besitzern, respektive Eigentümern auf. Grundsätzlich gehe ich davon 
aus, solche Sammlungen sollten sich selbst finanzieren. Das haben übrigens auch die Verantwortli-
chen des Kunstmuseums und der Regierungsrat in der Motionsantwort im Grundsatz bestätigt und 
durchblicken lassen. Dabei ist auch der Verkauf von einzelnen Objekten aus der Sammlung als Op-
tion zu prüfen. Sogar über Lotteriegelder kann man diskutieren – dazu komme ich später noch. Ich 
bin dezidiert der Ansicht, es sollten keine Steuergelder des Kantons in Aussicht gestellt werden. In 
einer Zeit, da wir auf Antrag des Regierungsrats Lektionen streichen, Schulen schliessen oder bei 
der Spitex kürzen, wird die Ausrichtung von Steuerfranken an die Aufarbeitung der Gurlitt-
Sammlung nicht verstanden. Dieser Entscheid kann vom Parlament heute bekräftigt werden.  
Die Zeitung «Der Bund» hat am 20. Juni dieses Jahres getitelt: «Tschäppät träumt von einem Mu-
seum für Raubkunst.» Träume darf ein Mann haben. Träumereien sind nur dann schön, wenn sie 
ohne kantonale Steuermillionen verwirklicht werden können. Hinzu kommt, dass wir uns künftig 
grosse kulturelle Projekte in diesem Kanton gar nicht mehr leisten können. Mit meinen Forderungen 
möchte ich die Spielregeln für das Kunstmuseum und alle Betroffenen und Beteiligten, aber auch 
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die Spielregeln für den Kanton frühzeitig vom Parlament festlegen lassen. Das Kunstmuseum muss 
wissen, welche Mittel der Kanton in Aussicht stellt oder erwartet werden können. Das ist eine wich-
tige Grundlage für die Entscheidfindung, ob das Legat angenommen soll. 
Das Parlament hat in der Vergangenheit etliche Kunstgeschäfte beraten. Vielfach wird der Grosse 
Rat bei Kultur-, respektive Kunstfinanzierungen vor vollendete Tatsachen gestellt. Entweder stimmt 
ihr dem zu, oder aber das geplante Projekt, das bereits mit tausenden von Franken aufgegleist ist, 
wird fallen gelassen. Eine solche «Vögeli friss oder Vögeli stirb»-Taktik ist für eine offene Diskussi-
on über Kultursubventionen nicht gesund. Mit der Annahme des vorliegenden Vorstosses kann das 
Parlament frühzeitig die finanzpolitischen Weichen in diesem Bereich stellen. Ich habe ihn bewusst 
sehr offen formuliert. Zwischen verschiedenen Leistungen des Kantons kann differenziert werden. 
Umso mehr bin ich über die Antwort des Regierungsrats erstaunt, respektive enttäuscht. Zwischen 
den Zeilen ist zu lesen, dass grundsätzlich keine Steuergelder in Aussicht gestellt werden sollen. 
Hingegen ist für den Regierungsrat die Unterstützung aus Lotteriegeldern zu prüfen. Trotzdem will 
der Regierungsrat die Forderung auf den Verzicht auf Steuergelder nur als Postulat überweisen. 
Das ist inkonsequent und auch intransparent. Ein solches Verhalten kann nur dahingehend gedeu-
tet werden, dass der Regierungsrat trotz anders lautenden Angaben die Beteiligung von Steuergel-
dern an der Aufarbeitung der Gurlitt-Sammlung plant. 
Ich gehe mit dem Regierungsrat einig, dass es durchaus Sinn macht, Lotteriegelder zu prüfen. Ich 
wandle daher die Buchstaben 1 b, d, e, f, g und h ins Postulat. Somit gibt es da keine Differenzen. 
Die anderen Punkte, nämlich 1 a, c und i sowie Ziffer 2 bleiben als Motion bestehen. Es geht darum, 
auf Beiträge mit Steuerfranken zu verzichten, keine Personalressourcen des Kantons und auch kei-
ne Beiträge zur Abklärung von Raubkunsteigenschaften und zur Erlangung von Eigentum auf dem 
Prozessweg zur Verfügung zu stellen. Die Lotteriegelder hingegen, sowie den Vollzug durch Lotte-
riegelder stelle ich als Postulat zur Verfügung. 
Ich würde die Gurlitt-Sammlung gerne in Bern begrüssen. Sicherlich wäre das eine grosse Chance 
für die Stadt, für den Kanton, aber auch für die ganze Schweiz. Aber, Kolleginnen und Kollegen, wir 
müssen uns auch bei der Kultursubventionierung je länger je mehr die Frage stellen, was wir uns 
noch leisten können, und ob uns das auch Steuerfranken wert ist. Im vorliegenden Bereich können 
wir willentlich auf Steuerfranken verzichten. Bei Lotteriegeldern gebe ich nach. Ich bitte Sie um Un-
terstützung und somit auch um ein klares Zeichen gegen aussen, wie die Spielregeln des Kantons 
Bern für die Sammlung Gurlitt festgelegt werden. 
 
Ruedi Löffel-Wenger, Münchenbuchsee (EVP). Als ich die Motion las, musste ich zuerst ein we-
nig schmunzeln. Null Unterschriften – ich stellte mir vor, wie Samuel morgens bei einem feinen Kaf-
fee die Zeitung liest und irgendein Thema sieht, das aktuell werden könnte. So reicht er denn prä-
ventiv mal einen Vorstoss ein, ohne zu wissen, wie das weitergehen wird, ohne eine Ahnung zu 
haben, wie der Kanton involviert sein könnte. Ich musste auch ein wenig lachen, weil ich den Ein-
druck gewann, er übernehme ein wenig meine Rolle als Skeptiker, als Kritiker bei kulturellen Ange-
legenheiten, die hier behandelt werden. Als ich den Vorstoss genauer las, bin ich weitgehend zu 
gleichen Schluss gekommen, wie wir es nun vom Motionär gehört haben. Das Anliegen der Motion 
ist berechtigt, namentlich aus Erfahrungen, die wir gemacht haben. Die meisten unter Ihnen waren 
damals noch nicht hier, oder Sie durften oder mussten noch nicht alle Erfahrungen machen, die wir 
mit grossen Geschenken im Kulturbereich gemacht haben. Insofern ist das Motionsanliegen berech-
tigt.  
Die EVP hat wie der Motionär kein Interesse an einem kulturellen Leuchtturm, der die Öffentlichkeit 
in den nächsten 10, 20 Jahren immer mehr Geld kosten wird, weil nicht klar ist, wer welche Rolle 
innehat und wer was zu bezahlen hat. Zurzeit ist das Kunstmuseum als einer unserer Leuchttürme 
in einem guten Zustand. Es macht Sinn, dass das so bleibt. Es sollten nicht Risiken eingegangen 
werden, weil man denkt, der Kanton helfe dann schon. Ich denke beispielsweise an die Abklärun-
gen rund um die Raubkunst. Werden da Dinge auf das Kunstmuseum zukommen, respektive auf 
den Kanton, weil dieser einen entsprechenden Leistungsauftrag vergeben hat? Wenn man von An-
fang an weiss, wie die Spielregeln sein werden, wird man sich möglicherweise in gewissen Situatio-
nen anders verhalten. Daher begrüsst die EVP die Antwort der Regierung. Wir wären dankbar, 
wenn alles ins Postulat gewandelt würde, namentlich Ziffer 1 c. Bei den Personalressourcen würde 
es sich um einen starken Eingriff handeln, denn es kann ja durchaus sein, dass eine gewisse Un-
terstützung auf personeller Seite sinnvoll sein könnte. Was die Steuergelder anbelangt, sind wir mit 
der Motionsform einverstanden. In der gewandelten Form konnten wir den Vorstoss in der Fraktion 
nicht besprechen. Daher kann ich Ihnen nicht sagen, wie unsere Mitglieder bezüglich der Motion 
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stimmen werden. 
Ziffer 2 der Motion ist sehr umfassend; namentlich wird jegliche personelle Unterstützung verun-
möglicht. Da bin ich eher skeptisch. Es ist sinnvoll, dass zu den Lotteriegeldern höchstens ein Pos-
tulat überwiesen wird. Dabei handelt es sich um einen Topf, der verschiedenste Möglichkeiten bie-
tet, auch mit einmaligen Beiträgen ausserordentliche Dinge zu unterstützen. Würde eine Übernah-
me der Sammlung konkret, hätte der Kanton die Möglichkeit, in einzelnen Punkten Unterstützung zu 
leisten. Uns allen ist klar, dass das für alle kunstbeflissenen Leute eine Attraktion ist – wahrschein-
lich auf der halben Welt oder darüber hinaus. Es ist eine Attraktion für den Tourismus, könnten die 
Bilder einmal in Bern gezeigt werden. Ein Türchen muss daher offen bleiben. Es muss jedoch ab-
gegrenzt sein, und es dürfen keine Steuergelder sein.  
Für mich persönlich steht die Motion auch in einem gewissen Zusammenhang zur Diskussion, die 
wir im Juni geführt haben. Wir haben die Zusammenarbeit vom Kunstmuseum mit dem Zentrum 
Paul Klee diskutiert. Seit Jahren fordern wir ein näheres Zusammenrücken. Wird die Übernahme 
der Bilder konkreter, wäre es sehr sinnvoll, wenn diese Zusammenarbeit spielte. Das Kunstmuseum 
sollte diese Sache nicht losgelöst vom Zentrum Paul Klee angehen. Ich könnte mir vorstellen, dass 
man eben nicht Herrn Tschäppäts Traum verwirklichen und ein eigenes Museum bauen muss, son-
dern dass man in Zusammenarbeit der beiden Institutionen durchaus attraktive Wege findet.  
 
Beat Giauque, Ittigen (FDP). Die FDP war über diesen Vorstoss doch etwas erstaunt. Der Motio-
när schreibt: «Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.» Wir erhalten eher den Ein-
druck, dass er will, dass man den Gaul gar nicht in den Stall stellt oder auf die Weide lässt. Oder, 
nach einem anderen Sprichwort: «Wehret den Anfängen.» Wir werden den Eindruck nicht ganz los, 
dass beim Motionär vor allem Erinnerungen oder Befürchtungen wachgerüttelt wurden, wie sie auch 
vom Vorredner erwähnt wurden. Ich denke, er hat primär ans Zentrum Paul Klee gedacht. Hier geht 
es nicht um dasselbe. Vielleicht hat er auch an die Folgegeschichten gedacht. Wir haben schon 
mehrmals über eine Fusion oder Zusammenarbeit des Zentrums Paul Klee mit dem Kunstmuseum 
gestritten. Inzwischen sind Lösungen angedacht. Es geht hier aber nicht grundsätzlich nur um die 
Frage, ob das Raubkunst sei, sondern um eine ganz andere Dimension, um eine Erbschaft, die uns 
in dieser Form noch gar nie angetragen wurde. 
Auf der anderen Seite sind wir auch über die Verweigerung und das Türzuschlagen in dieser Sache 
erstaunt. Was ist das für ein Signal nach aussen, ins Ausland, in andere Kantone, oder an einen 
Mäzen, der vielleicht ebenfalls namhafte Dinge hätte oder bereit wäre, Geld zu sprechen? Wir wis-
sen es auch von Herrn Wyss und dem Kunstmuseum Bern. Dort laufen auch Dinge, aber wir haben 
auch gesehen, dass das Verständnis an eine Grenze kommt. Was ist das für ein Vorgang, der letzt-
lich den «Brand» Bern ankratzt? Wenn man den Namen «Bern» in den Mund nimmt, ist es mit ei-
nem gewissen schalen Beigeschmack verbunden, wenn man im gleichen Atemzug hört, dass diese 
Leute keine Sammlung oder möglichst nichts dazu beitragen, aber auf der anderen Seite letztlich 
vom touristischen Angebot profitieren wollen. Das Signal nach aussen lautet: «Es ist gar nicht er-
wünscht. Behaltet das besser bei euch. Geht an einen andern Ort. Versucht es ja nicht noch einmal 
bei uns.» Diese Grundstimmung kann dann losgelöst auch auf andere Projekte überschwappen.  
Eigentlich braucht es ein ganz anderes Signal, nämlich: Das ist eine Chance für den Kanton, die 
Region und die Stadt Bern, dass wir so etwas ausstellen können. Wir haben im Kanton einen inno-
vativen Geist. Es ginge eigentlich darum, dieses Signal auch im kulturellen Bereich weiterhin nach 
aussen zu tragen. Es ist durchaus eine Herausforderung – wir wissen tatsächlich nicht genau, was 
damit noch verbunden sein wird. Auf der anderen Seite dürfen wir auch in diejenigen Leute, die sich 
mit der Thematik auseinander setzen, ein wenig Vertrauen setzen. Warum jetzt einfach abblocken, 
warum das Mauern gegen etwas Neues, bevor man überhaupt alle Details kennt? Eigentlich 
braucht es zuerst eine Lagebeurteilung. Die Vor- und Nachteile sind zu prüfen, und erst nach dieser 
Abwägung ist zu entscheiden. Klar sind viele Fragen nicht gelöst, was die Provenienzforschung 
anbelangt. Lange nicht alles, was sich in dem Erbe befindet, ist jedoch in dieser Kategorie anzusie-
deln. 
Das Angebot wird aus unserer Sicht unter profunder Leitung kritisch geprüft, und die Abklärungen 
laufen. Diese brauchen ihre Zeit. Was den Zeitpunkt anbelangt, sehen wir es gleich wie die Regie-
rung. Es ist heute zu früh, einen grundsätzlichen Entscheid zu fällen. Es braucht seriöse Abklärun-
gen. Wir von der FDP sagen damit auch nicht einfach ja zu allem, und dass wir dann bezahlen wer-
den. Wir wollen zuerst die Arbeiten vorangetrieben haben. Wir wollen nicht von Anfang an sagen: 
«Ist nicht erwünscht, kommt gar nicht in Frage.» Die FDP lehnt sowohl die Motion als auch ein Pos-
tulat ab. In diesem Sinne spielt für uns die Unterscheidung Motion oder Postulat keine Rolle. Wir 
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lehnen den Vorstoss integral ab. 
 
Bettina Keller, Bern (Grüne). Es ist doch eigentlich eine verrückte, unglaubliche Geschichte, die 
da geschehen ist. Wer sie in den Medien verfolgt hat, seit sie bekannt wurde, dachte dann und 
wann, es sei ein etwas übertriebener Krimi, der sich da abspiele: die Geschichte des 20. Jahrhun-
derts, mit Krieg, entarteter Kunst, Raubkunst, Judenverfolgung, Exil und Flucht. Die Geschichte 
eines Sammlers, der über Jahrzehnte im Geheimen versteckt, was seine Familie rettete. Und dann 
plötzlich die Nachricht, der Besitzer sei gestorben, und die Sammlung werde total überraschend an 
ein Kunstmuseum einer nicht-deutschen Stadt vererbt. Und nicht etwa nach Basel, mit seinem Bey-
eler-Museum, oder nach Zürich mit seinen Sammlungen, sondern hierher nach Bern. 
Wir wissen heute nicht, wie das Kunstmuseum entscheiden wird. Was wir aber wissen, ist, dass 
sich das Kunstmuseum sehr genau überlegt und professionell abklärt, ob es dieses Erbe annehmen 
kann und will, und ob es sich das leisten kann. Es handelt sich finanziell und personell, aber auch 
vom Platzbedarf her, um eine grosse Sache. So etwas nimmt niemand leichtsinnig an. 
Samuel Leuenberger, so hat man den Eindruck, hat allerdings nicht lange überlegt und kennt die 
Lösung in Form der detaillierten Motion bereits. Kein Steuerfranken, kein Lotteriefranken und keine 
Personalstunde sollen vom Kanton in irgendeiner Art im Zusammenhang mit der Gurlitt-Sammlung 
ans Kunstmuseum fliessen. Ich weiss, Samuel, du hast nun gewandelt. Am 22. Mai hast du das 
Anliegen jedoch als Motion eingereicht. Wir sind froh, dass du nun wenigstens einige wesentliche 
Punkte gewandelt hast. Wir müssen noch mehr Fakten und Aspekte in einen Entscheid mit einbe-
ziehen. Wir entscheiden nicht gerne in Form von Schnellschüssen. Die Grünen können die gewan-
delte Motion im Prinzip als Postulat unterstützen, nicht jedoch diejenigen Punkte, die in der Motions-
form verbleiben. Bei der Frage der Provenienzabklärung können wir uns auch vorstellen, dass das 
sehr spannende Aufgabenstellungen für die Universität sind. Sie könnte sich in Form von Disserta-
tionen oder anderen Arbeiten beteiligen. Darum lehnen wir diesen Punkt als Motion ab. 
Zum Schluss noch eine nicht ganz ernst gemeinte Frage, Samuel. Dürfte sich denn Regierungsrat 
Pulver bei einer Annahme des Punktes Personalressourcen mit dem Dossier gar nicht mehr befas-
sen? Oder dürfte er das nur noch am Sonntagnachmittag tun, wenn er manchmal von der Politik 
einige Stunden frei hat? Dürfte er sich dann ehrenamtlich einige Gedanken zu diesem Thema ma-
chen? Du siehst: Das kann so nicht «verhäbe», und das können wir als Grosser Rat doch nicht vor-
schreiben. 
 
Präsidentin. Avant le prochain orateur, j’aimerais souhaiter la cordiale bienvenue au groupe UDC 
senior, conduit par son président, M. Graf. Soyez les bienvenus parmi nous. (Applaudissements).  
 
Michael Aebersold, Bern, (SP). Lieber Samuel, ich frage mich schon fast, ob du am falschen Ort 
sitzt. Du machst das heute quasi zu einer Finanzdebatte. Wir entscheiden heute über keinen Kredit, 
nur damit das klar ist, sondern darüber, ob man hier ein komplettes «Njet» beschliesst, ein Denk-
verbot. Auf die finanziellen Aspekte komme ich dann noch zu sprechen. Je nachdem, worum es 
sich gerade handelt, wird das von euch unterschiedlich beurteilt. Als erstes ist mir durch den Kopf 
gegangen: «Gäng wi gäng, und ja nüt Nöis.» Besser, es bleibt alles beim alten. Lieber noch weiter 
in die Viehschauen investieren, von diesen muss man nicht träumen, die existieren real. Aber hier 
auf keinen Fall etwas wagen. So kommt der Kanton nicht weiter, Kolleginnen und Kollegen. Es ist 
eine riesige Chance für den Kanton Bern. Samuel Leuenberger, du bist zitiert worden, es sei eine 
geniale Chance für den Kanton Bern. Ich sage jeweils meinen Kindern, Chancen, die man nicht 
packt, gehen vorbei. Und das ist eine Chance, die wir packen oder vorbeigehen lassen können. 
Eine Chance kann man nicht in etwas Reales umsetzen, wenn man nicht auch etwas wagt. Auch 
hier schimmert die typische Schweizer Tradition wieder etwas durch: Ja nicht investieren, wenn 
man nicht weiss, dass Zins und Zinseszins wieder mehrfach zurückkommen, sodass man dann am 
Schluss noch etwas damit verdient hat und nicht etwa verloren. Ich streite nicht ab, dass es gewisse 
Risiken gibt. Abklärungen sind notwendig. Es ist unsere Pflicht, falls es hier um blinde Flecken aus 
der Nazi-Zeit geht, diese auszuleuchten, auch wenn es etwas kostet. 
Es ist unbestritten, dass die Werke eine Investition in die Zukunft wären – ein bleibender Wert, un-
abhängig davon, was kommen wird. Auch in Deutschland wird das zurzeit abgeklärt und finanziert. 
Man hätte damit etwas, das nach Bern käme und leuchten und strahlen würde, und das über Jahr-
zehnte. Das kann man über die Investitionen, die wir beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 
oder beim Turnfest getätigt haben, nicht sagen. Dort haben wir locker zweimal eine Million Franken 
aus dem Lotteriefonds gesprochen. Hinzu sind Personalkosten von über einer halben Million Fran-
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ken gekommen. Da spielte die Finanzlage des Kantons keine Rolle. Hier will man von Anfang an 
sagen: nichts. Du hast nun gewandelt, das ist mir klar. Bei den Personalkosten bleibst du bei der 
Motion. Wir sind ganz klar der Meinung, dass man es genau prüfen soll. Wir sind ebenso klar der 
Meinung, hier werde ein falsches Signal gesetzt, wenn man die Motion oder das Postulat unter-
stützt. Es kann ja auch sein, dass es beim Kanton juristisches Know-how gibt. Es gibt viele gute 
Juristen, die vielleicht beratend mitwirken können. Es stellen sich viele juristische Fragen, die abge-
klärt werden müssen. Vielleicht wird einmal eine Taskforce gebildet, bei der man froh wäre, wenn 
jemand vom Kanton dabei wäre. All das soll nun ausgeschlossen werden. Wir verstehen das nicht 
ganz. Wir bitten Sie, den Vorstoss als Motion und als Postulat abzulehnen. Es bringt uns als Kanton 
nicht weiter, ist kleinlich und schlussendlich auch schäbig, wenn wir hier nicht ein gewisses Risiko 
eingehen wollen. 
 
Vizepräsident Marc Jost übernimmt den Vorsitz. 
 
Vania Kohli, Bern (BDP). Der Umfang der Erbschaft ist immer noch Gegenstand der Abklärungen, 
wie wir bereits gehört haben. Das Kunstmuseum prüft momentan, ob es das Erbe annehmen will 
oder nicht. Der Entscheid über Annahme oder Ablehnung liegt ja beim Stiftungsrat, wobei der Kan-
ton in die Entscheidfindung eingebunden werden kann. Angestrebt wird – das konnte der Presse 
entnommen werden – mit den Aktiven aus der Erbschaft auch die Aufarbeitung der Sammlung zu 
finanzieren. Der Regierungsrat betrachtet die Fällung eines grundsätzlichen Richtungsentscheids, 
wie er vom Motionär gefordert wird, betreffend eines allfälligen Engagements des Kantons in die-
sem Geschäft für verfrüht. Je nach dem Ergebnis der Abklärungen soll aus der Sicht der Regierung 
ein Engagement des Kantons im Rahmen der Kulturförderung oder der Lotteriemittelgesetzgebung 
für den Kunstplatz Bern nicht a priori ausgeschlossen werden. Genau dieser Meinung sind die BDP 
und der Motionär auch. 
Was die Mittel der Kulturförderung und des Lotteriegesetzes betrifft, folgen die BDP wie auch der 
Motionär vollumfänglich der Meinung der Regierung. Sie ist bereit, diese Punkte als Postulat zu 
überweisen. Was hingegen die Verwendung von allfälligen Steuergeldern und den Personaleinsatz 
– und dabei meinen wir nicht den Regierungsrat, sondern Mitarbeiter der Erziehungsdirektion – be-
trifft, bittet Sie die BDP wie der Motionär, die betreffenden sechs Punkte als Motion zu überweisen. 
Die übrigen Punkte sind als Postulat zu überweisen. Die BDP dankt allen, die so stimmen werden. 
Wir danken für den sorgfältigen Umgang mit den Steuergeldern. 
 
Hannes Zaugg-Graf, Uetendorf (glp). Wir kommen direkt vom Jet-Boot auf dem Brienzersee zur 
Sammlung Gurlitt. Das ist wohl die Session der präventiven Vorstösse. Offenbar muss man dafür 
sorgen, dass man dann allenfalls, wenn etwas wäre, reagieren könnte. Es kommt wohl darauf an, 
welche Grundhaltung man hat – hier ist es mir wichtig, präventiv zu schauen, und dort ist es mir 
weniger wichtig. Das Zitat, das du verwendet hast, ist etwas falsch. Es gibt wohl kaum einen ge-
schenkten Gaul, dem man so detailliert ins Maul schaut. Hier wird vermutlich sehr genau abgeklärt, 
ob da etwas dabei ist, das man annehmen darf oder nicht. Und genau dafür braucht es die Res-
sourcen. Ich fürchte daher nicht, dass etwas negativ auf den Kanton Bern zurückfallen könnte. Wir 
sehen deshalb den Sinn der Motion und auch des Postulats nicht ein. Wir hätten den Vorstoss al-
lenfalls unterstützt, wäre er integral ins Postulat gewandelt worden. Denn wir sind der Meinung, das 
werde ohnehin gemacht – man muss das Ganze prüfen. In Form des Flickenteppichs lehnen wir 
den Vorstoss wie die FDP integral ab – sowohl als Motion wie auch als Postulat. 
 
Anne Speiser-Niess, Zweisimmen (SVP). Die Gurlitt-Sammlung hat bereits grosses Interesse in 
den Medien geweckt. Wir haben schon sehr viel gehört – ich werde mich sehr kurz fassen. Es han-
delt sich definitiv um eine sehr grosse Sammlung, deren Umfang momentan nicht wirklich definier-
bar ist. Die Erbschaft zuhanden des Kunstmuseums Bern ist sicherlich eine Herausforderung. Die 
Vielfalt der Objekte schafft, wie wir gehört haben, unter anderem auch Unsicherheiten bezüglich des 
Aufwands, der sich ergeben kann – Aufwand in Form von Finanzen, von Personalressourcen usw., 
wie das vom Motionär zu Recht umschrieben wurde. Ob es allenfalls noch Rechtsstreitigkeiten mit 
den Erben geben könnte, können wir nicht ermessen. Das Kunstmuseum prüft innerhalb von sechs 
Monaten die Annahme dieser Erbschaft. Die SVP-Fraktion hat Bedenken, ob die vorgesehenen 
sechs Monate ausreichen, um die Abklärungen vollumfänglich zu tätigen. Dass die Aufarbeitung der 
Sammlung einen Aufwand mit sich bringt, ist sicher. Wie sind auch der Meinung, dieser sollte über 
die Aktiven der Sammlung finanziert werden. Die SVP-Fraktion wird die Motion grossmehrheitlich 
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ablehnen. Eine knappe Mehrheit wird auch das Postulat ablehnen. 
 
Stefan Oester, Belp (EDU). Wir haben es schon mehrmals gehört: Einem geschenkten Gaul 
schaut man nicht ins Maul. Hier müssen wir das jedoch sehr wohl tun. Wir sind gut beraten, genau 
hinzuschauen. In der Vergangenheit haben wir verschiedene Beispiele erlebt, deren Folgen in Form 
von Nachtragskrediten regelmässig in den Rat kommen. Ein Geschenk, das grosse Kosten verur-
sachen könnte, müssen wir gut anschauen und prüfen. Wir können daher den Ausführungen des 
Motionärs gut folgen. Vorher hinschauen ist besser, als die Faust im Sack zu machen und hinterher 
zu streiten. Es sind zwar nun womöglich etwas harte Leitplanken gesetzt. Wir müssen uns das je-
doch gut überlegen. Die EDU wird daher den Anliegen des Motionärs folgen. 
 
Marc Jost, Thun (EVP), Vizepräsident. Wir kommen zu den Einzelsprechenden. 
 
Ursula Brunner, Hinterkappelen (SP). Wir befinden uns hier im Berner Rathaus. Dieses Haus 
wurde ein Jahr nach dem grossen Brand, in welchem 600 Häuser in der Stadt vernichtet wurden, 
erbaut. Das war vor etwas mehr als 600 Jahren. Das Haus steht heute noch und ist ein Zeichen der 
architektonischen Baukunst, die noch heute weitherum beeindruckt. Hätte damals der Kleingeist 
geherrscht, der heute in diesen Hallen spürbar ist, könnten wir unsere Sitzungen nicht in einem sol-
chen Haus abhalten. In diesem Sinne appelliere ich an den Geist der Erbauer dieses Hauses und 
an den offenen Geist von Ihnen, Grossrätinnen und Grossräte. Ich bitte Sie, dieser Motion eine kla-
re Absage zu erteilen. 
 
Samuel Leuenberger, Trubschachen (BDP). Die Diskussion zeigt auf, wie kontrovers Kunstsub-
ventionen diskutiert werden. Es ist nicht das einzige Mal, auch wenn es eines der ersten Male ist, 
dass eine leicht emotionale Debatte um Kunst- oder Kultursubventionen in diesem Parlament ent-
steht. Ich vermute, dass es in den Kunstsubventionen künftig vermehrt zu Verteilungskämpfen 
kommen wird. Diese Diskussionen werden vermehrt auch in der Bevölkerung aufkeimen. Den Kopf 
in den Sand zu stecken, zu sagen, wir versuchen es einmal und schauen dann, was geschieht, 
kann keine zukunftsgerichtete Politik sein. Genau aus diesem Grund habe ich den Vorstoss depo-
niert, in vollem Bewusstsein darum, dass er kontroverse Diskussionen auslösen wird. Ich finde es 
etwas schade, dass man auf die Angst oder den Respekt, dass wir hier künftig massiv Steuergelder 
in die Hand werden nehmen müssen, um allenfalls eine Kunstinstitution zu retten, in diesem Parla-
ment nicht reagiert.  
Ich habe gehört, man wolle Leuchttürme schaffen, man wolle etwas schaffen, das eine Ausstrah-
lung in die gesamte Welt hinaus habe. Das ist sehr schön, wenn wir das wollen, und da helfe ich 
auch mit. Wir müssen uns aber die Frage stellen, was wir uns noch leisten können. Diese Frage 
konnte mir bis jetzt noch niemand beantworten. Mit dem lächerlichen Vergleich mit Viehschauen 
und Schwing- und Älplerfesten, und mit einem ins Lächerliche ziehen einer politischen Frage sind 
die Antworten nicht gegeben, die eigentlich im Vorstoss aufgeworfen werden. Diese Antworten 
bleibt das Parlament schuldig. Auch ist die Gurlitt-Sammlung sicherlich nicht mit dem Bau des Rat-
hauses zu vergleichen. Die Antwort, wie wir künftig Investitionen, respektive Leistungen des Kan-
tons finanzieren wollen, und ob das Parlament bereit ist, Steuerfranken in die Hand zu nehmen, um 
zu helfen, wird mit der Diskussion nicht gegeben. Ich halte in den Ziffern 1 a, 1 c und 1 i sowie in 
Ziffer 2 an der Motion fest. Die Ziffern 1 b, 1 d und 1 e bis 1 h wandle ich ins Postulat. 
 
Präsidentin Béatrice Struchen übernimmt wieder den Vorsitz. 
 
Bernhard Pulver, Erziehungsdirektor. Der Vorstoss Leuenberger will, dass ganz bestimmt gar 
kein Steuergeld und gar keine Personalressourcen der allfälligen Aufnahme und Pflege des Gurlitt-
Erbes, falls dieses denn nach Bern kommen würde, zugute kämen. Macht ein Vorstoss in dieser 
Radikalität Sinn? Aus der Sicht des Regierungsrats und der Erziehungsdirektion sicher nicht. Wor-
um geht es eigentlich, und worum geht es nicht? Wir haben von einem grossen Leuchtturm, einem 
neuen Museum und den Träumen von Herrn Tschäppät gehört. Wahrscheinlich hätte Herr Tschäp-
pät Freude, dass seine Worte in diesem Saal so sehr zählen. Bis jetzt war in der Diskussion, die ich 
mit dem Kunstmuseum geführt habe, nie von einem neuen Museum die Rede. Gemäss unserem 
Kulturförderungsgesetz bin ich für das Kunstmuseum zuständig. Ich habe keine Signale seitens des 
Kunstmuseums erhalten, man wolle ein neues Museum machen. Das mag die Idee von politischen 
Vertretern im Raum Bern sein, und diese kann ja ganz gut sein. Aber darum geht es hier und heute 
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nicht.  
Es geht darum, dass das Kunstmuseum Bern als Alleinerbe einer wahrscheinlich sehr interessanten 
Sammlung eingesetzt wurde. Im Moment sind wir, respektive ist das Kunstmuseum Bern dabei, 
sehr sorgfältig abzuklären, was es heissen würde, wenn diese Sammlung nach Bern käme. Die 
Verantwortlichen haben gesagt, das müsste a priori ohne öffentliches Geld gehen. Es hat mich ge-
freut, das von einer subventionierten Kulturinstitution zu hören. Sie kommen nicht als erstes auf den 
Kanton zu und sagen, wir benötigen dann Geld, wir wollen ein neues Haus. Sondern sie wollen 
schauen, ob das ohne öffentliches Geld geht. Darum empfehle ich eigentlich ruhig Blut und seriöse 
Analysen. Das Kunstmuseum Bern ist sehr sorgfältig mit dieser Frage umgegangen. Es hat laufend 
mit mir Rücksprache genommen. Wie erwähnt finde ich es gut, dass sie von Anfang an gesagt ha-
ben, das müsste a priori ohne öffentliches Geld gehen. Und dann müssen wir nicht gleich mit einer 
derart radikalen Motion nachdoppeln, in der gesagt wird, in keinem Fall solle je ein Steuerfranken 
eingesetzt werden. Allenfalls aus dem Lotteriefonds, aber ganz sicher nie ein Steuerfranken. Es ist 
für uns beim Kulturförderungsfonds relativ schwierig, zwischen Lotteriegeld und Steuerfranken zu 
trennen.  
Das Kunstmuseum klärt ab, was die Sammlung überhaupt umfasst. In Rechtsfragen arbeitet es mit 
einem internationalen Anwaltsbüro zusammen, welches es wahrscheinlich aus dem Erbe bezahlen 
wird. Das Kunstmuseum muss das aus eigenen Mitteln finanzieren; sie werden dafür nicht an uns 
gelangen. Mit dem internationalen Büro wurden Verträge abgeschlossen, die regeln, welche Beträ-
ge bezahlt werden können und welche nicht. Ein Kostenrahmen wurde festgelegt. Es wird abge-
klärt, welche Objekte unter dem Verdacht der Raubkunst stehen. Mit dem deutschen Staat ist man 
am abklären, ob dieser die Verantwortung übernehmen könnte, und in welcher Form. Ebenso wird 
abgeklärt, was möglicherweise entartete Kunst ist. Möglicherweise ist es genau das Konglomerat 
entartete Kunst, das hoch interessant ist und vielleicht sehr gut in die Sammlung des Kunstmuse-
ums Bern passt. Welche übrigen Vermögenswerte bestehen? Wie sieht es mit der Erbschaftssteuer 
aus? Es gibt eine Reihe von Fragen. Das Kunstmuseum Bern weiss ganz genau: Bestehen grosse 
Risiken von Raubkunst, so geht es plötzlich um finanzielle Grössenordnungen, welche das Kunst-
museum Bern und auch der Kanton Bern nicht werden übernehmen können. Darum stehen sie ja 
auch mit mir im Kontakt. 
Liebe Grossrätinnen und Grossräte, vielleicht haben wir die Chance, dass eine extrem wertvolle 
Sammlung nach Bern kommt. Vielleicht. In jedem Fall ist es eine der bekanntesten Sammlungen 
der Welt. Falls wir sie annehmen können, könnte das eine grosse Chance für den Berner Tourismus 
sein. Die Verantwortlichen vom Kunstmuseum wissen, dass wir nicht plötzlich Millionen für einen 
neuen Ausstellungsort, für den Unterhalt oder für die Raubkunst-Abklärungen zur Verfügung stellen 
können. Das ist nicht möglich. Ginge es um öffentliches Geld, dann um beschränkte Mengen für 
irgendein Teilprojekt. Es kann nicht darum gehen, irgendwelche grossen, neuen Abenteuer einzu-
gehen. Angenommen, es würde dann in dem so beschränktem Umfang plötzlich daran liegen, dass 
man drei Millionen Franken an Steuergeldern einsetzen können müsste, damit die unheimlich wich-
tige Sammlung nach Bern kommt. Wollen Sie heute mit der Motion das Signal senden: Auf keinen 
Fall! Keinen Franken, auch wenn es um 100 000 Franken ginge, das kommt nicht in Frage – dann 
lieber gar nicht. Das müssen Sie heute entscheiden. Ich glaube, es wäre ein falscher Entscheid.  
Wie gesagt geht es ganz sicher nicht darum, riesige Summen aufzuwerfen. Wir werden alles dran-
setzen, dass das aus dem Erbe finanziert werden kann. Das Kunstmuseum hat klar signalisiert: 
Falls grosse finanzielle Risiken auf uns zukommen, lehnen wir das Erbe ab. Angenommen, es ginge 
am Schluss um einen kleinen Betrag an öffentlichem Geld. Macht es Sinn, schon jetzt das Signal zu 
senden, auch an den deutschen Staat, wonach wir uns auf keinen Fall engagieren wollen? Ich 
glaube, das ist kein sinnvoller Schritt. Haben Sie auch ein gewisses Vertrauen. Wir sind sehr sorg-
fältig und wollen keine neuen Abenteuer eingehen. Ich bin, so glaube ich, bis jetzt keine Abenteuer 
im Kulturbereich eingegangen und bin mit dem Geld sehr sorgfältig umgegangen. Daher beantra-
gen wir Ihnen, diejenigen Punkte abzulehnen, die nicht ins Postulat gewandelt wurden. Es wäre ein 
sehr schlechtes Signal gegenüber Deutschland, hier solche Motionen zu überweisen.  
 
Präsidentin. Nous allons passer au vote. Nous votons point par point, donc cela va être un mara-
thon de 11 votes à la suite. Nous commençons. Ceux qui acceptent le point 1 a en tant que motion 
votent oui, ceux qui le refusent votent non. 
 
Abstimmung (Ziff. 1 a als Motion) 
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Der Grosse Rat beschliesst: 
Ablehnung 
Ja   25 

Nein 122 

Enthalten     0 

 
 
Präsidentin. Vous avez refusé ce point 1 a. Nous passons au point 1 b. Ceux qui acceptent le point 
1 b en tant que postulat votent oui, ceux qui le refusent votent non. 
 
Abstimmung (Ziff. 1 b als Postulat) 
 
Der Grosse Rat beschliesst: 
Ablehnung 
Ja   46 

Nein 102 

Enthalten     0 

 
Präsidentin. Vous avez refusé ce point 1 b en tant que postulat. Nous passons au point 1 c. Ceux 
qui acceptent le point 1 c en tant que motion votent oui, ceux qui refusent votent non. 
 
Abstimmung (Ziff. 1 c als Motion) 
 
Der Grosse Rat beschliesst: 
Ablehnung 
Ja   21 

Nein 125 

Enthalten     2 

 

Präsidentin. Vous avez refusé ce point 1 c en tant que motion. Nous passons au point 1 d en tant 
que postulat. Ceux qui acceptent le point 1 d en tant que postulat votent oui, ceux qui le refusent 
votent non. 
 
Abstimmung (Ziff. 1 d als Postulat) 
 
Der Grosse Rat beschliesst: 
Ablehnung 
Ja   41 

Nein 103 

Enthalten     3 

 
Präsidentin. Vous avez également refusé ce point 1 d. Nous passons au point 1 e en tant que pos-
tulat. Ceux qui acceptent le point 1 e en tant que postulat votent oui, ceux qui le refusent votent non. 
 
Abstimmung (Ziff. 1 e als Postulat) 
 
Der Grosse Rat beschliesst: 
Ablehnung 
Ja   42 

Nein 105 

Enthalten     1 

 
Präsidentin. Vous avez refusé ce point 1 e. Nous passons au point 1 f en tant que postulat. Ceux 
qui acceptent le point 1 f en tant que postulat votent oui, ceux qui le refusent votent non. 
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Abstimmung (Ziff. 1 f als Postulat) 
 
Der Grosse Rat beschliesst: 
Ablehnung 
Ja   37 

Nein 111 

Enthalten     0 

 
 
Präsidentin. Vous avez refusé ce point. Nous passons au point 1 g en tant que postulat. Ceux qui 
acceptent ce en tant que postulat votent oui, ceux qui le refusent votent non. 
 
Abstimmung (Ziff. 1 g als Postulat) 
 
Der Grosse Rat beschliesst: 
Ablehnung 
Ja   37 

Nein 110 

Enthalten     0 

 
Präsidentin. Ce point 1 g a été refusé en tant que postulat. Nous passons au point 1 h en tant que 
postulat. Ceux qui acceptent ce point 1h en tant que postulat votent oui, ceux qui le refusent votent 
non. 
 
Abstimmung (Ziff. 1 h als Postulat) 
 
Der Grosse Rat beschliesst: 
Ablehnung 
Ja   35 

Nein 114 

Enthalten     0 

 

Präsidentin. Vous avez refusé ce point 1 h en tant que postulat. Nous passons au point 1 i en tant 
que motion. Ceux qui acceptent ce point 1 en tant que motion votent oui, ceux qui le refusent votent 
non. 
 
Abstimmung (Ziff. 1 i als Motion) 
 
Der Grosse Rat beschliesst: 
Ablehnung 
Ja   23 

Nein 121 

Enthalten     4 

 
Präsidentin. Vous avez refusé ce point 1 i en tant que motion. Nous passons maintenant au point 
2 a en tant que motion. Ceux qui acceptent le point 2 a en tant que motion votent oui, ceux qui le 
refusent votent non. 
 
Abstimmung (Ziff. 2 a als Motion) 
 
Der Grosse Rat beschliesst: 
Ablehnung 
Ja   26 

Nein 122 
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Enthalten     1 

 
Präsidentin. Vous avez refusé ce point 2 a en tant que motion. Nous votons maintenant sur le der-
nier point, le point 2 b en tant que motion. Ceux qui acceptent en tant que motion le point 2 b votent 
oui, ceux qui le refusent votent non. 
 
Abstimmung (Ziff. 2 b als Motion) 
 
Der Grosse Rat beschliesst: 
Ablehnung 

Ja   22 

Nein 126 

Enthalten     0 

  

 
Präsidentin. Vous avez refusé le point 2 b. 
 


